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0. Vorbemerkungen

Der Markt Heidenheim beabsichtigt, das Kanalnetz im Ortsteil Hohentriidingen unter Beriicksichtigung der Ergeb-
nisse aus dem 1. Vorentwurf vom 22.02.2024 des Ing.-Biros Volker GmbH & Co. KG, Weil3enburg zu sanieren.
Die vorliegende Entwurfsplanung basiert aul3erdem auf folgenden Grundlagen:

e Bestandsdaten des Kanalnetzes

e Kanalinspektion der Firma Kanaltechnik Meyer GmbH & Co. KG, Schwabach (Haltungsberichte der Kanal-
kamerabefahrung im Zeitraum zwischen 21.11.2022 und 28.03.2023).

e Untersuchungen der Schéachte durch die Firma Kanaltechnik Meyer GmbH & Co. KG, Schwabach, durchge-
fhrt zwischen 24.11.2022 und 04.04.2023.

e Ortseinsichten am 30.07., 01.08. und am 06.08.2024 mit Beteiligung des Marktes Heidenheim (Frau Erste
Burgermeisterin Feller, Herr Zweiter Birgermeister Neumeyer, Herr Heil3) und des Ing.-Buros Volker
GmbH & Co. KG, Weilenburg. (Frau Krach, Herr Steinrtick)

Die vorliegende Entwurfsplanung wurde am 13.08.2024 mit dem Markt Heidenheim und am 12.11.2024 zusétzlich
mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach abgestimmt.

Die Vorstellung der Planung mit Billigung durch den Marktrat erfolgte in der Sitzung vom 21.11.2024.

1. Vorhabenstrager

Vorhabenstrager fur die geplante Mal3nahme ist der Markt Heidenheim, Ringstral3e 12, 91719 Heidenheim, Land-
kreis Weilenburg-Gunzenhausen.

Es gilt die Abwassersatzung des Marktes Heidenheim.

2. Zweck des Vorhabens

Zweck des Vorhabens ist es, das Kanalnetz in dem Ortsteil Hohentriidingen in einen dem heutigen Stand der
Technik entsprechenden Zustand zu versetzen und den Fremdwasseranteil zu reduzieren. Hierfir wurden die
notwendigen Maflinahmen zur Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung aufgezeigt.

3. Bestehende Verhéltnisse
3.1 Allgemeines

In dem Ortsteil Hohentriidingen (ohne ,Im Haag 3*) leben 260 Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand: 31.10.2024).
Durch vorhandene Bauliicken und ein geplantes Wohnbaugebiet ist eine positive Entwicklung der Bevdlkerungs-
zahl zu erwarten.

Gemal Flachennutzungsplan (mit integriertem Landschaftsplan der Marktgemeinde Heidenheim in der Fassung
vom 04.10.2013) bestehen in Hohentriidingen Wohn- und Mischgebiete. Eine geplante Erweiterungsflache fir
Wohnbebauung ist im Stidosten von Hohentriidingen vorgesehen.

In Hohentrtidingen ist die Durchfiihrung einer Dorferneuerung im Zeitraum ab 2026 geplant.

Im Ortsgebiet nordlich der Oberen Zeil liegen gemal https://geoportal.bayern.de/bayernatlas flichendeckend Bo-
dendenkmaler. Im Bereich der Wiesenflachen am Hofgartenweg bestehen biotopkartierte Streuobstbesténde.
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3.2 Wasserversorgung und weitere Sparten

Die zentrale Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Gnotzheimer
Gruppe.

Die Stromversorgung wird durch die N-Ergie Netz GmbH gewahrleistet.

Das bestehende Nahwarmenetz wird durch die ortliche Genossenschaft Warmenetz Hohentridingen eG betrie-
ben.

Im Planungsbereich liegen aul3erdem Telekommunikationsleitungen und Breitbandversorgung der Telekom
Deutschland GmbH.

3.3 Baugrund- und Grundwasserverhéltnisse

Nach der geologischen Karte von Bayern M =1 : 25.000 (Blatt 6930) liegt als geologischer Untergrund Eisensand-
stein (Dogger Beta, Jura) vor. Die Gesteinsarten sind von ihren eigenen Verwitterungsprodukten und quartaren
Talfullungen Uberlagert.

Mit den Baugrunduntersuchungen und der Erstellung eines Bodengutachtens wurde das Geotechnische Institut
Dr. Grunder, Pyrbaum vom Markt Heidenheim beauftragt. Die Baugrunduntersuchungen wurden im Juni und Juli
2024 durchgefihrt.

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden in Hohentridingen neun Bohrungen (Bl bis B9) gemal
DIN EN 22475 ausgefihrt.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Schichtenaufbau

Bei den Bohrungen im Bereich der Stralen (Bohrungen B1 bis B3 und B5 bis B9) liegt unterhalb der 0,06 m bis
0,15 m dicken Asphaltschicht eine 0,12 m bis 1,75 m machtige Schottertragschicht, die bei den Bohrungen B1
bis B3 als frostsicher und bei den Bohrungen B5 bis B9 aufgrund des erhdhten Feinteilgehaltes als nicht frostsi-
cher einzustufen ist.

Die Bohrung B4 liegt innerhalb befestigter Grunflachen, weshalb hier eine 2,40 m dicke Auffillung aus dem We-
gebau festgestellt wurde.

Der gewachsene Baugrund besteht unterhalb der Auffillungen Gberwiegend aus Tonen und Schluffen, in unre-
gelmaRiger Verteilung sind Sande (B5 bis B7) und Kiese (B4) mit zumeist schluffigen Feinkornanteilen zwischen-
geschaltet.

Bei den Bohrungen B1, B2 und B5 bis B9 reichen die Lockergesteine bis zur geplanten Bohrendtiefe von 3,00 m,
4,00 m bzw. 5,00 m unter GOK. Die Festgesteinsoberkante wurde bei den Bohrungen B3 und B4 in den Tiefen
1,90 m bzw. 10,10 m unter GOK erreicht.

Grundwasser
Grundwasser wurde bei den Bohrungen B2 bis B9 zwischen 0,49 m und 7,50 m unter GOK festgestellt. Das
Grundwasser ist als nicht betonangreifend einzustufen.

Asphaltuntersuchungen
Die Asphaltproben der Bohrungen B1 bis B3 und B5 bis B9 gelten als teer- bzw. pechfrei (Verwertungsklasse A,
z.B. Wiederverwertung im Heil3mischverfahren).
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Chemische Laboruntersuchungen

Die Bodenproben wurden hinsichtlich der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) analysiert und eine Ersteinschatzung
gemal’ dem Leitfaden zur Verfullung von Gruben, Briichen und Tagebauen (sog. Eckpunktepapier, EPP) vorge-
nommen. Entsprechend erfolgte eine Einstufung in die Deponieklassen mit folgenden Ergebnissen:

e Mischprobe ,MP gewachsen: B1 - B9*: EBV BM-FO* wegen Arsen, Z 1.1, DK 0
e Einzelprobe ,B4: 0,0 — 2,4": EBV BM-F1 wegen Arsen, Z 1.1, DK |

Wiedereinbaumdéglichkeiten geman Ersatzbaustoffverordnung
Ein uneingeschrankter Wiedereinbau ist fir nach BM-0 eingestufte Materialien mdglich. Fir die festgestellten
Materialklassen BM-FO*und BM-F1 sind die Wiedereinbaumdéglichkeiten im Einzelfall zu prifen.

Abfallrechtliche Deklaration

.Im Falle einer Verwertung bzw. Entsorgung von uberschiissigem Bodenmaterial kann die vorliegende, rein ori-
entierende Untersuchung nicht zur endgultigen abfallrechtlichen Deklaration herangezogen werden. In diesem
Fall ist es erforderlich, das Material - getrennt nach aufgefiilltem und natirlich gewachsenem Boden - auf einer
geeigneten Zwischenlagerflache aufzuhalden und mittels einer reprasentativen Haufwerksbeprobung geman
LAGA PN 98 abfallrechtlich einzustufen.*

Kanalbau in offener Bauweise

Die geplanten Kanalsohlen kommen voraussichtlich in weichem, nicht tragfahigem Schluff (B1, B2, B5, B7, B9),
tragfahigem Sand (B3) und tragféahigem, steifen Ton (B6) zu liegen. Im Bereich der tragfahigen Tone kann ein
Bodenaustausch von 0,1 m - 0,2 m Dicke sinnvoll sein, bei nicht tragfahigen Schichten ist der Boden in einer
Dicke von 0,3 m auszutauschen. Bei starkeren Nachgiebigkeiten sind gegebenenfalls weitere MaRnahmen zu
ergreifen, z.B. Eindriicken von Schroppen.

Offene Wasserhaltungsmalinahmen mit einer abzupumpenden Wassermenge von ca. 1 I/s bis ca. 3 I/s (pro 10 m
Stranglange) sind vorzusehen.

Fur den Baugrubenverbau sind die Abstédnde zur Bebauung zu beachten. Wenn der Winkel zwischen Kanalgra-
bensohle und Grindungssohle des Nachbarbestands steiler ist als 30°, wird ein dem Aushub vorauseilender
starrer Verbau (z. B. DKE-Verfahren) empfohlen. Ansonsten ist ein herkdbmmlicher Plattenverbau, bestenfalls mit
Ausfihrung im Absenkverfahren, ausreichend.

Zum qualifizierten Wiedereinbau unter Beachtung der abfallrechtlichen Einstufung sind die sandig-kiesigen Auf-
fullungen prinzipiell geeignet, Sande mit einem Feinkornanteil > 15 % sowie Tone und Schluffe dagegen nicht.

StraRenbau
Hohentriidingen liegt in der Frosteinwirkungszone 11l geméafR RStO 2012.

Gemal ZTVE-StB 17 sind die festgestellten Boden Gberwiegend als sehr frostempfindlich (Frostempfindlichkeits-
klasse F 3) einzustufen.

Die Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich wie folgt:
¢ Bk100 bis Bk10: 65cm + 20 cm =85 cm
¢ Bk3,2 bis Bk1,0: 60 cm + 20 cm =80 cm
¢ Bk0,3: 50 cm + 20 cm = 70 cm

Je nach Entwésserung der Fahrbahn kann die Dicke gegebenenfalls um 5 cm reduziert werden.

Auf der OK Tragschicht ist im Regelfall eine Tragfahigkeit von Ev2 = 120 MN/m? und im Erdplanum von
Ev2 = 45 MN/m?2 nachzuweisen.

In den bindigen Bereichen sind dafir voraussichtlich Ertlichtigungsmafl3nahmen im Erdplanum vorzunehmen, wie
z.B. Bodenaustausch von ca. 0,3 m Dicke, und/ oder Eindriicken von Schroppen.
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Das komplette Baugrundgutachten des Geotechnischen Institutes Dr. Grinder, Pyrbaum, vom 08.10.2024 liegt
als Anlage bei. Im Gesamtumfang des Gutachtens sind auch die Ergebnisse der Untersuchung in Hechlingen
aufgezeigt.

3.4 Bestehende Kanalisation

Das Kanalnetz im zu untersuchenden Bereich entwéassert mit Ausnahme eines Anwesens im Norden bisher im
Mischsystem. Als Rohrleitungsmaterialien sind im Planungsbereich Beton-, Stahlbeton-, Steinzeug-, Asbest- und
Faserzement-, PP- und PVC-Leitungen mit Durchmessern zwischen DN150 und DN800 vorhanden.

Das Mischwasser wird Uber das Regentberlaufbecken (V = 165 m3) und das pneumatische Pumpwerk
(Qor =4,01/s) uber eine Druckleitung DN100 der Klaranlage Heidenheim-Hechlingen zugeleitet. Die Anlage mit
dem BIOCOS-Belebungsverfahren besitzt eine Ausbaugréf3e von 4.900 EW.

Nach Angaben des Marktes Heidenheim liegt der Fremdwasseranteil in Hohentriidingen bei ca. 50 %. Ursache
des Klarwasserzuflusses in das Mischwasserkanalnetz sind vermutlich Brunnentiberlaufe und angeschlossene
Drainagen sowie undichte Haltungen, Schachte und Grundstticksanschlussleitungen.

Das im Einzugsgebiet anfallende Oberflachenwasser wird tber vorhandene Mischwasserkanéle abgeleitet. Le-
diglich im westlichen Bereich der Bergstrae und der ehemaligen Klaranlage erfolgt die Regenwasserableitung
bereichsweise Uber Regenwasserkanéle.

Die Erschliel3ung einer geplanten Erweiterungsflache im Studosten von Hohentriidingen ist im Trennsystem vor-
gesehen.
35 Vorflutverhéltnisse

Vorfluter fur das entlastete Mischwasser aus dem Einzugsgebiet Hohentridingen ist der Maf3holdergraben (Ge-
wasser Ill. Ordnung), der im weiteren Verlauf in die Wdrnitz miindet.

Gewasserfolge: Maliholdergraben - Bruckbach - Wérnitz - Donau

4, Art und Umfang des Vorhabens
4.1 Allgemeines

Fur das bestehende Mischwasserkanalnetz im Ortsteil Hohentriidingen wurden im Rahmen der Vorplanungen
die bestehenden hydraulischen Engstellen mit Hilfe des Kanalberechnungsprogrammes HYSTEM-EXTRAN mit
dem Ergebnis aufgezeigt, dass aus hydraulischen Griinden Kanalerneuerungen notwendig sind.

Das vorliegende Sanierungskonzept wurde unter Beriicksichtigung des baulichen und hydraulischen Zustandes
sowie der erforderlichen Fremdwasserreduzierung entwickelt.

Ziel der hydrodynamischen Planungsberechnungen ist es, das Kanalnetz im sanierten Zustand nachzuweisen,
ausgehend von einer gegentber dem aktuellen Baustand angenommenen Bebauungsverdichtung und dem An-
schluss der im Flachennutzungsplan ausgewiesenen Erweiterungsflachen. Das heil3t, dass fir die mal3gebenden
Bemessungsniederschlage an keinem Schacht in den zu sanierenden Bereichen ein Uberstau auftreten darf.
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4.2 Berechnungsgrundlagen
Den nachfolgenden Berechnungen wurden folgende Richtlinien, Arbeits- und Merkblatter zugrunde gelegt:

DWA-A 102-2 Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwasserabfliissen zur Ein-
leitung der Oberflachengewéasser — Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Re-
gelungen (12/2020) - korrigierter Stand: August 2022

DWA-A 110 Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserleitungen
und -kanalen (08/2006) - korrigierter Stand: November 2018

DWA-A 117 Bemessung von Regenriickhalterdumen (12/2013)

DWA-A 118 Bewertung der hydraulischen Leistungsfahigkeit von Entwasserungssystemen
(01/2024)

DWA-A 157 Bauwerke der Kanalisation (12/2020)

DWA-M 149-3 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwésserungssystemen aul3erhalb von Ge-

bauden - Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion (04/2015) - korrigierter Stand:
Oktober 2016

DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser (08/2007)

LfU-Merkblatt 4.3/1 Bemessung von Misch- und Regenwasserkanalen (03/2019) (derzeit wegen Neuer-
scheinung DWA-A 118 (Januar 2024) und erforderlicher Anpassungen zuriickgezogen)

LfU-Merkblatt 4.3/3 Bemessung von Misch- und Regenwasserkanéalen, Teil 1: Klimawandel und mdglicher
Anpassungsbedarf (14.07.2009), ersetzt durch LfU-Merkblatt Nr. 4.3/1

Bemessung von Misch- und Regenwasserkanalen, Teil 2: Modellregengruppen fiir die
hydraulische Berechnung von Entwéasserungsanlagen (19.10.2001)

Norm DIN EN 752 Entwéasserungssysteme aul3erhalb von Gebauden - Kanalmanagement (07/2017)
Norm DIN EN 1610 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen (12/2015)

Norm DIN EN 13508-2  Untersuchung und Beurteilung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebduden,
Teil 2: Kodiersystem fir die optische Inspektion (07/2014)

Norm DIN EN 1986 -100 Entwasserungsanlagen fur Geb&ude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 (12/2016)

4.3 Geplante SanierungsmalRnahmen

4.3.1 Sanierungskonzept

Generell unterscheidet man bei der Behebung von Schéden in Kanélen zwischen Instandsetzung, Sanierung und
Erneuerung.

Handelt es sich um MalRnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes bei 6rtlich begrenzten Schaden, so
spricht man gemafl Merkblattreihe DWA-A/M 143 und DWA-M 144 von Instandsetzung. Von Sanierung ist die
Rede bei MaRnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes schadhafter Kanéle durch deren technische Ver-
anderung unter Erhaltung ihrer Substanz. Unter Erneuerung sind Mal3nhahmen zur Herstellung von neuen Kanélen
zu verstehen, welche die Funktion der alten, auf3er Betrieb genommenen Kanéle tbernehmen.
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Bei Instandsetzungsarbeiten im nicht begehbaren Bereich kommen dabei Kanalroboter zum Einsatz. Diese eig-
nen sich u. a. bei der Riss-, Muffen- und Hausanschlusssanierung, sowie zum Abfrasen verfestigter Ablagerun-
gen. Die Schaden sollten dabei nur vereinzelt auftreten, da dieses Verfahren ansonsten unwirtschaftlich ist. Eine
Instandsetzung von statisch nicht mehr tragfahigen Kanélen oder Scherbenausbriichen in gréRerer Form ist nicht
moglich. Bei eindringendem Grundwasser sind durch entsprechende kurzzeitig abdichtende Gelinjektionen die
geplanten MaRnahmen vorzubereiten. Einen Uberblick (iber das sanierte Kanalnetz geben die Sanierungslage-
plane mit den Beilagen-Nrn. 4.1 und 4.2 wieder.

Haufen sich die Schaden pro Haltung empfiehlt sich eine Sanierung mittels Relining (Rohr, Wickelrohr oder
Schlauchrelining). Typische hiermit zu sanierende Schaden sind undichte Muffen, Korrosionsschaden sowie tiber
die gesamte Haltung verteilte Mangel, Bedingung ist jedoch ein noch nicht verformtes Altrohr und eine ausrei-
chende hydraulische Reserve, welche aufgrund der Querschnittsreduzierung durch den Inliner notwendig wird.
Analog der Robotersanierung sind Grundwassereintritte vor Einbringen des neuen Rohrmaterials abzudichten.
Vorhandene Hausanschliisse werden nachtraglich mittels Roboter wieder freigelegt.

Uberschreitet das Schadensbild gewisse Grenzen, treten beispielsweise Verformungen des Rohrquerschnittes
auf, so kann nur durch eine Erneuerung der Sollzustand des Rohres wieder erreicht werden, wobei zwischen
einer offenen oder geschlossenen Bauweise (z. B. berst-lining u.a.) zu unterscheiden bzw. zu wéhlen ist.

Eine abschnittsweise Sanierung der Haltungen sollte parallel bzw. im Nachgang zum Austausch der Uberlasteten
Haltungen erfolgen.

Bei Haltungen, in denen Asbestzementrohre verbaut sind, waren nach Interpretation der EU-Reach-Verordnung
und der darauf basierenden Gefahrstoffverordnung des Freistaates Bayern und seiner Gewerbeaufsicht grund-
satzlich alle SanierungsmafRnahmen verboten. Gemal eines Schreibens des bayerischen Staatsministerium fur
Umwelt und Verbraucherschutz vom 20.04.2023 mit dem Titel ,Sachstand zur Anwendung von Inliner-Verfahren
fur die Instandhaltung von Asbestzement-Rohren" werden Renovierungsarbeiten (Instandhaltungsarbeiten) an
AZ-Rohren mittels Inliner unter folgenden Voraussetzungen legitimiert:

e Es liegen keine Beschédigungen der AZ-Rohre vor, deren Behebung Uber eine Instandhaltung des AZ-
Rohres hinausgehen.

e Das angewendete Verfahren fihrt nicht zu einem grof3flachigen dauerhaften Verbund des Inliners mit
dem AZ-Rohr.

¢ Die Rohrleitungsfunktion muss nach der Instandsetzung nicht nur voriibergehend gewahrleistet sein.

o Eine erhthte Asbestfaserfreisetzung im Rahmen der fortdauernden Nutzung und damit einhergehende
hohere Gefahrdungen von Mensch und Umwelt diirfen nicht zu erwarten sein.

e Die Vorgaben fir Instandhaltungsarbeiten nach der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) in Verbindung
mit den Technischen Regeln fur Gefahrstoffe fur ,Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungs-
arbeiten” (TRGS 519) sind zu beriicksichtigen.

Demensprechend sind alle Haltungen mit Asbestzementrohren, welche Sanierungsbedarf aufweisen, mittels Inli-
ner zu renovieren oder zu erneuern.

Bei Haltungen aus Asbestzementrohren, welche wenige kleinere Schaden wie z.B. Inkrustationen oder minimal
verschobene Verbindungen aufweisen, ist aus Kostengriinden von einer Sanierung mittels Inliner abzusehen. Die
Erneuerung von Haltungen mit Asbestzement-Rohren ist grundsatzlich méglich.

Die Verwendung anerkannter, emissionsarmer Verfahren ist insbesondere bei abrasiven Vorbereitungstatigkeiten
verpflichtend. Die erschwerten Bedingungen fir Vorarbeiten bei der Inlinersanierung von Asbestzementrohren
wurden in der Kostenberechnung berticksichtigt.
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Fur eine vollstdndige Modernisierung des Kanalnetzes in Hohentriidingen ergeben sich die nachfolgend aufge-
fuhrten MalRnahmen. Vollstdndige Modernisierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sédmtliche Schaden,
sofern sie bei der Kanalkamerauntersuchung festgestellt wurden, beseitigt werden und dass im untersuchten
Kanalnetz bei Niedergehen der Bemessungsregen bei der mafl3gebenden Wiederkehrhaufigkeit (n = 0,33) an
keinem Schacht ein durch den sanierten Kanal bedingter Uberstau auftritt und alle neu zu verlegenden Kanéle
Freispiegelabfluss (Auslastung < 90 %) aufweisen.

Die aus baulichen Griinden zu erneuernden Haltungen des Mischwasserkanals werden mit dem Mindestdurch-
messer DN300 neu geplant. Im Zuge der nachfolgenden hydrodynamischen Sanierungs-Berechnungen werden
die gewahlten Durchmesser nachgewiesen.

Wichtiger Hinweis: Mit der Sanierung des Mischwasserkanals kénnen ansteigende Grund- bzw. Schichtwas-
serspiegel einhergehen, die zu einer Verndssung der angrenzenden Anwesen fiihren kon-
nen.

4.3.2 MaRnahmen zur Fremdwasserreduzierung

Als Fremdwasser wird unerwiinschter Abfluss in einem Entwéasserungssystem bezeichnet. Dabei handelt es sich
z.B. um eindringendes Grundwasser durch undichte Kanéle, Schéchte oder Anschlisse sowie um zuflieRendes
Dran- und Quellwasser aus Hausdrainagen oder Brunneniberlaufen. Der hohe Fremdwasseranteil im Mischwas-
serkanal von Hohentriidingen fuihrt zu erhohten Betriebskosten bei der Uberleitung des Abwassers zur Klaranlage
Heidenheim - Hechlingen. Zudem wird von den Wasserrechtsbehérden grundsétzlich ein maximaler Fremdwas-
seranteil von ca. 25 % gefordert. Ab einem Fremdwasseranteil von 50 % besteht Sanierungspflicht. Aus diesem
Grund sind die Fremdwasserzufliisse so gering wie moglich zu halten.

Der Fremdwasseranteil in Hohentriidingen betragt nach Aussage des Marktes Heidenheim ca. 50 %.

Bei der Sichtung der Haltungs- und Schachtvideos wurde Zulauf von Klarwasser aus Anschlussleitungen festge-
stellt, quantifiziert und im Lageplan Bestand mit Fremdwasserzufliissen, Beilagen-Nr. 3 dargestellt.

Somit sind neben der Abdichtung der Hauptkanéle und Schéchte durch Erneuerungs- und Sanierungsmaf3nah-
men auch weitergehende Mal3nahmen zur Fremdwasserreduzierung notwendig.

Zur Kléarung des Kanalbestandes und der Abflussverhaltnisse sowie der Lage von Fremdwasserzufliissen einher-
gehend mit den Ursachen erfolgten im Zuge der Entwurfsplanung mehrere Ortseinsichten am 30.07., 01.08. und
06.08.2024 mit Beteiligung des Marktes Heidenheim (Frau Erste Burgermeisterin Feller, Herr Zweiter Birger-
meister Neumeyer, Herr Heil3) und des Ing.-Biros Vélker GmbH & Co. KG, Weil3enburg (Frau Krach, Herr Stein-
rick) sowie ergdnzende Kanalreinigungen und Kamerabefahrungen durch die Firma Kanaltechnik Meyer GmbH
& Co. KG, Schwabach zwischen 05.11 und 07.11.2024.

Als Ergebnis der Ortseinsichten wurde die Notwendigkeit eines Regenwasserkanals aus dem Bereich ,Oberer
Ring" bestatigt, zumal nach der Erneuerung des Mischwasserkanals der Schichten-/Grundwasserspiegel még-
licherweise ansteigt und eine Vernassung der Anwesen verhindert werden soll.

Die Verlegung des Regenwasserkanals erfolgt bereichsweise parallel zum zu erneuernden Mischwasserkanal.
Dabei werden bestehende Drainagen, Oberflaichenentwésserungen und Sinkkastenanschliisse auf den Regen-
wasserkanal angeschlossen und die Anschlussleitungen bis zur Grundstiicksgrenze erneuert. Nordlich des Hof-
gartenweges auf dem Flurstiick Nr. 39 ist zudem ein Regenriickhalteteich auf Privatgrund vorgesehen, der die
Abflussspitzen der Regenwasserableitung aus dem Bereich ,,Oberer Ring“ aufnimmt.

Ein Drainagesammler parallel zu dem zu erneuernden Mischwasserkanal im Privatgrund der Anwesen im ,Hof-
gartenweg"” soll kiinftig die auf den bestehenden Mischwasserkanal angeschlossenen Drainagen aufnehmen und
dem Regenwasserkanal aus dem Bereich ,Oberer Ring“ zuftihren.
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In den Sanierungslageplédnen mit den Beilagen-Nrn. 4.1 und 4.2 sind die geplanten Regenwasserkanéle bzw. der
geplante Drainagesammler dargestellt. Fir den Regenrtickhalteteich liegt der Bauwerksplan Regenriickhalteteich
mit der Beilagen-Nr. 8 den Entwurfsunterlagen bei.

Dariiber hinaus sind derzeit keine weiteren Maf3nahmen zur Fremdwasserreduzierung vorgesehen.

Wichtiger Hinweis hierzu: Die planerisch aufgezeigten Sanierungsmal3nahmen stellen eine Minimalldsung
dar, die innerhalb des Forderungszeitraums der derzeit giltigen RZWas 2021 um-
gesetzt werden kénnen. Fir eine weitergehende Reduzierung wéren umfangrei-
che Malinahmen notwendig (z.B. Umstellung auf Trennsystem, mindestens fir
Teilbereiche), die derzeit auch aus finanziellen Griinden in Abstimmung mit dem
Markt Heidenheim nicht vorgesehen sind.

Zusétzliche Einzelmal3nahmen der Grundstickseigentiimer kénnen dazu beitragen den Fremdwasseranteil wei-
ter zu reduzieren.

Zur Trennung des Drainagewassers vom Schmutz- und Oberflachenwasser innerhalb der anliegenden Privat-
grundstiicke sind entsprechende Mal3nahmen erforderlich. Eine Abdichtung der Revisionsschachte und Sanie-
rung der Grundleitungen auf Privatgrund sollte im Sinne weitergehender Fremdwasserreduzierungen aul3erdem
vorgesehen werden.

4.3.3 Erneuerung von Mischwasserkanalen

Aus baulichen bzw. hydraulischen Griinden ist die Erneuerung folgender Haltungen notwendig:

Im Bereich Oberer Ring sind die Haltungen HO9, HO12.2A, HO12.1 und HO13A bis HO16 mit einer Gesamtlange
von ca. 140 m in DN300 als Steinzeug- bzw. DN400 als Stahlbetonrohre im 6ffentlichen Grund zu erneuern. Die
Verlegetiefe der Haltungen betragt dabei zwischen 1,5 m und 3,5 m. Das Gefélle der Haltungen liegt zwischen
3,1 % und 17,7 %.

Desweiteren wird die Erneuerung des Sammlers aus dem Bereich Oberer Ring bis zum Regeniberlaufbecken
mit Pumpwerk in DN40O0 bis DN600 (Stahlbeton) aus hydraulischen Griinden vorgesehen. Betroffen sind die Hal-
tungen HO21 bis HO112.GS mit einer Gesamtldnge von ca. 275 m. Die Haltungen liegen zwischen 1,2 m und
3,7 mtief und das Gefalle der Haltungen liegt zwischen 6,6 % und 12,2 %.

Bezugnehmend auf das Schreiben vom 05.10.2023 soll zwischen den Schéchten HO112.A und HO112.GS ein
Geschiebeschacht zur Reduzierung der mineralischen Grobstoffe im Zulauf des Regentberlaufbeckens mit
Pumpwerk eingebaut werden. Hierzu liegt ein Bauwerksplan mit der Beilagen-Nr. 10 den Entwurfsunterlagen bei.

In der Grinflache sudlich der Anwesen des Hofgartenweges sind ab dem neu zu setzenden Schacht HO58 die
Haltungen HO58 bis HO61 aufgrund des schlechten baulichen Zustandes zu erneuern. Insgesamt sind fir den
Mischwasserkanal ca. 110 m DN300-Steinzeugrohre mit einem Gefalle zwischen 2,4 % und 13,1 % in einer Tiefe
von 2,1 m bis 2,8 m zu verlegen.

Im westlichen Bereich der Bergstral3e ist fir die Haltungen HO144 bis HO144.01 sowie HO144.05 eine Erneue-
rung der ca. 50 m Mischwasserkanal in DN300-Steinzeugrohren vorgesehen. Die Haltungen sind in einer Tiefe
zwischen 1,5 und 2,5 m und bei einem Gefalle von 6,5 % bis 23,0 % zu verlegen.

Fur den Sammler aus der Bergstral3e bis zum Hofgartenweg ist die Erneuerung der Haltungen HO38 bis HO53
in einer Lange von ca. 230 m in den Dimensionen DN300 bis DN500 vorgesehen. Dabei wird die Entlastung vom
bestehenden Schacht HO48 aufgelassen. Die Verlegetiefe der geplanten Haltungen liegt zwischen 1,7 m und
3,0 m. Das Gefalle der Haltungen betragt zwischen 5,7 % und 54,2 %.
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Dabei sind nach Haltungen, die nach DWA-Arbeitsblatt A 110 als Steilstrecken einzustufen sind, Schachte mit
tangentialer Einstromung zur Energieumwandlung vorzusehen. Das sind abhangig vom Nenndurchmesser die
Haltungen, deren Sohlgefalle Giber 13,5 % (DN300) bzw. 12,5 % (DN400) betragt. Dies betrifft die Schachte HO17,
HO21, HO22 und HO60. Aufgrund des sehr grof3en Gefalles der Haltung HO46 (54,15 %) ist der Schacht HO48
als Energieumwandlungsschacht mit Prallwand vorgesehen, da sich die Energieumwandlungsschéchte mit tan-
gentialer Einstrémung nur bis zu einem Gefélle von 20 % eignen. Hierzu liegt der Bauwerksplan Energieumwand-
lungsschacht mit Prallwand (HO48) mit der Beilagen-Nr. 9 den Entwurfsunterlagen bei.

Im Zuge des Neubaus der Haltungen werden ca. 40 Erneuerungen von Grundstticks- und Sinkkastenanschlissen
vorgesehen.

Einen Uberblick (iber das sanierte Kanalnetz geben die Sanierungslagepldane mit den Beilagen-Nrn. 4.1 und 4.2
wieder.

4.3.4 Erneuerung von Regenwasserkanalen

Zur Fremdwasserreduzierung und zusatzlicher hydraulischer Entlastung der Mischwasserkanale, ist im Bereich
Oberer Ring ab der Einmiindung der StralRe Am Pfarrbuck ein parallel zum Mischwasserkanal verlaufender Re-
genwasserkanal (L = ca. 492 m) in DN300 geplant. Auf diesen werden die bestehenden Drainagen, Oberflachen-
entwasserungen und Sinkkastenanschliisse angeschlossen. Zuséatzlich wird der Uberlauf des Léschwasserbe-
halters im Bereich Am Pfarrbuck auf den geplanten Schacht HO200R umgebunden. Die Verlegetiefe der Haltun-
gen betragt dabei zwischen 0,9 m und 3,5 m. Das Gefélle der Haltungen liegt zwischen 2,0 % und 19,1 %.

Nach Haltungen, die nach DWA-Arbeitsblatt A 110 als Steilstrecken einzustufen sind, sind Schéachte mit tangen-
tialer Einstromung zur Energieumwandlung vorzusehen. Das sind abhangig vom Nenndurchmesser die Haltun-
gen, deren Sohlgefalle Gber 13,5 % (DN300) betragt. Dies betrifft die Schachte HO206R, HO207R, HO208R,
HO209R, HO210R und HO223R.

Im Bereich des Regeniiberlaufbeckens mit Pumpwerk ist der Ubergang auf den bestehenden Schacht H112.1
geplant. Das Regenwasser wird im weiteren Verlauf in den Mal3holdergraben eingeleitet.

Nordlich des Hofgartenweges ist im Flurstiick Nr. 39 ein Regenriickhaltebecken zur Aufnahme der Abflussspitzen
des Regenwasserkanals vorgesehen.

Nachweis nach DWA-M 153

Das angeschlossene Einzugsgebiet an die geplante Retention betragt ca. 2,83 ha. Bei einem mittleren Abfluss-
beiwert von ymp = 0,75 fur Pflaster- und Hofflachen, ymp = 0,90 fir Anliegerstraf3en und Dachflachen, ymnb =
0,10 fur das AuRengebiet mit steilen Gelande sowie Gartenflachen und ym,nb = O flr das Aul3engebiet mit flachem
Gelande betragt die mafRgebende undurchlassige Flache Au = 0,496 ha.

Damit ware nach DWA-Merkblatt M 153 keine Regenwasserriickhaltung erforderlich. Dennoch ist, in Abstimmung
mit dem Markt Heidenheim (Besprechungsnotiz vom 13.08.2024) das Regenriickhaltebecken vorzusehen.

Der Nachweis der hydraulischen Gewasserbelastung nach DWA-Merkblatt M 153 einschlieRlich der Flachener-
mittlung liegt als Anlage 1 den Entwurfsunterlagen bei.

Der hydraulischen Gewésserbelastung zu Folge ist ein Drosselabfluss Qor von 15 I/s maf3gebend. Die Ausfithrung
der Drossel ist als Drosselblende vorgesehen.

Nachweis nach DWA-A 102-2

Bei der Ermittlung der qualitativen, stofflichen Gewasserbelastung gemaf Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2,
wird zwischen gering belasteten Flachen der Belastungskategorie I, méRig verschmutzten Flachen der Belas-
tungskategorie 1l und stark verschmutzten Flachen der Belastungskategorie Il unterschieden.
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Im Bereich der geplanten Regenwasserableitungen sind alle Dach- / Hof- und Verkehrsflachen der Belastungs-
kategorie | zuzuordnen.

Da alle Flachen im Einzugsgebiet der Kategorie | zugeordnet sind und entsprechend Tabelle 3 gering belastetes
Niederschlagswasser der Kategorie | grundsatzlich ohne Behandlung in Oberflachenwasser eingeleitet werden
darf, sind hinsichtlich der stofflichen Gewé&sserbelastung keine zusatzlichen Malinahmen erforderlich.

Bemessung von Regenriickhalteraumen nach DWA-A 117

Die Bemessung des Regenrickhalteraumes nach dem DWA-Arbeitsblatt A 117 liegt als Anlage 2 den Entwurfs-
unterlagen bei. Die Auslegung des Regenriickhalteteiches bezieht sich auf eine Uberschreitungshaufigkeit von
n=0,10 (Imal in 10 Jahren). Bei einem Drosselabfluss Qorvon 15 I/s betragt das erforderliche Volumen der
Ruckhaltung fiir das zu entwéssernde Einzugsgebiet V = 109 ms3.

Die Grundflache des Regenriickhalteteiches betragt A = ca. 195 m2. Bei einer Einstauhthe von 0,47 m bis 0,57
m betrégt das Rickhaltevolumen V = ca. 129 m3. Die Drosselung des Ablaufes erfolgt Uber eine Drosselblende.
Diese wird in einem offenen Ablaufschacht (d = 1,00 m) mit Uberlaufschwelle und Einlaufgitter angeordnet
(OKschwelle = 536,57 m 0. NHN, L = 3,14 m).

Die Uberlaufschwelle springt nach Vollfillung des Regenriickhalteteiches an und es findet eine Notentlastung
statt. Der maximale Wasserspiegel betragt 536,65 m . NHN bei einer Uberfallnéhe von 0,08 m liber der Schwel-
lenoberkante. Mindestens 0,35 m héher als der maximale Wasserspiegel (Freibordhéhe von ungedichteten Re-
genbecken als Erdbecken) ist die Oberkante des umlaufenden Damms (437,00 m . NHN).

Einen Uberblick uiber das Regenriickhaltebecken gibt die Beilagen-Nr. 8.

Die Grabenverrohrung HO1EL im Bereich oberhalb des geplanten Regenriickhalteteiches wird auf den Schacht
HO211R des Regenwasserkanals aus dem Bereich Oberer Ring angeschlossen und fiihrt kiinftig das Oberfla-
chenwasser aus dem Aul3eneinzugsgebiet dem Regenriickhalteteich zu. Die Erneuerung erfolgt in DN300 als
PP-Rohr mit einer L&nge von ca. 8 m.

Die Grabenverrohrung HO2EL kann aufgrund der Héhenverhaltnisse nicht auf den geplanten Regenrickhalte-
teich angeschlossen werden und wird daher bis zum geplanten Schacht HO220R in DN300 als PP-Rohr
(L = 30 m) erneuert.

In der Bergstral3e sind die Haltungen H055.02 bis 55.1.1 (L = ca. 34 m) aus baulichen Griinden in DN300 als PP-
Rohr zu erneuern. Die Verlegetiefe der Haltungen liegt dabei zwischen 0,5 m am Auslauf und 2,3 m. Das Gefélle
der Haltungen liegt zwischen 2,7 % und 7,5 %.

Im Zuge des Neubaus der Haltungen werden ca. 10 Erneuerungen von Grundstticks- und Sinkkastenanschlissen
vorgesehen

Die Haltungen HO48A bis HO20R werden kiinftig aufgelassen.

4.3.5 Neubau Drainagesammler

Zur Fremdwasserreduzierung ist ein Drainagesammler in der Grinflache stidlich der Anwesen des Hofgarten-
weges parallel zum geplanten Mischwasserkanal vorgesehen.

Dieser umfasst die Haltungen HO230R bis HO232R. Insgesamt sind ca. 105 m Drainagesammler DN250 als
PP-Rohre in einer Verlegetiefe zwischen 1,3 m und 2,0 m bei einem Sohlgefalle zwischen 1,0 % und 15,0 %
neu zu bauen.

Im Zuge des Neubaus der Haltungen werden ca. 5 Drainageleitungen vom parallel verlaufenden Mischwasser-
kanal auf den Drainagesammler umgeschlossen.
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Einen Uberblick tiber das sanierte Kanalnetz geben die Sanierungslageplane mit den Beilagen-Nrn. 4.1 und 4.2
wieder.

4.3.6 Sanierung von Misch- und Regenwasserkanélen

Die Sanierung der Einzelschaden ist abhangig von der bei der Kanalkamerauntersuchung festgestellten Zu-
standsklasse bzw. Dringlichkeit der festgestellten Schaden.

In Abhangigkeit der Objektklasse des Einzelschadens lassen sich die erforderlichen Handlungszeitraume folgen-
dermal3en grob zuteilen:

Objektklasse 5 (umgehender Handlungsbedarf): weniger als 1 Jahr
Objektklasse 4 (kurzfristiger Handlungsbedarf): bis 3 Jahre
Objektklasse 3 (mittelfristiger Handlungsbedarf): bis 6 Jahre
Objektklasse 2 (langfristiger Handlungsbedarf): bis 10 - 15 Jahre
Objektklasse 1 (kein unmittelbarer Handlungsbedarf): ---

Objektklasse 0 (kein Handlungsbedarf): ---

Wichtiger Hinweis: Im Zuge von Abdichtungsmaflinahmen bestehender Kanalnetze besteht die Mdglichkeit
ansteigender Grundwasserspiegel, die zur Vernassung von Anwesen fiihren kénnen und
den Fremdwassereintrag Uber undichte Grundstiicksanschlussleitungen gegebenenfalls
erhohen.

4.3.6.1 Kanalsanierung in offener Bauweise

Eine Sanierung in offener Bauweise von Haltungen oder Stutzen ist an insgesamt neun Stellen des Mischwas-
serkanals und drei Stellen des Regenwasserkanals zweckmafig. Dariber hinaus ist der Schacht HO30D auf-
grund des Zustandes in offener Bauweise zu erneuern.

4.3.6.2 Renovierung

Insgesamt sind 60 Haltungen (Gesamtlange = ca. 1.780 m) des Mischwasserkanals DN150 bis DN300 und 2 Hal-
tungen (Gesamtlange = ca. 35 m) des Regenwasserkanals DN300 bzw. DN600 mit Inliner zu renovieren. Dabei
sind insgesamt ca. 70 Hutprofile zu setzen.

10 Schachte des Mischwasserkanals kdnnen mit einem Schachtliner renoviert werden.

4.3.6.3 Reparatur

In insgesamt ca. 20 Féllen sind Reparaturen mittels Robotereinsatz durchzufihren. Dabei handelt es sich z.B.
um Frasen von einragenden Stutzen oder Inkrustationen, Sanierung der Verschlei3- und Fehlistellen oder die
Reparatur von verschobenen Verbindungen mittels Edelstahlmanschetten oder Kurzliner.

4.3.6.4 Sanierung von Schéachten

Unabhangig von den sich tber langere Zeitrdume erstreckenden Kanalauswechslungen sollten im Rahmen der
laufenden Instandhaltungen an den Schachten wenigstens die Schachtabdeckungen, Steigeisen und Schmutz-
fanger in einen ordnungsgemafien Zustand gebracht werden. Die Sanierung der oft defekten Schachtabdeckun-
gen sollte im Zuge anstehender StralienbaumalRnahmen erfolgen.

An insgesamt 80 Schéachten sind ca. 120 Einzelschadden zu sanieren. Dabei handelt es sich um die Abdichtung
von Rissen, Fehlstellen oder Schachtfugen, Sanierung von Rohreinbindungen und Vervollstandigung der Steig-
eisengange, auch im Bereich von Renovierungen.
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4.4 Hydrodynamische Kanalnetzberechnung

4.4.1 Ziel der Untersuchung

Ziel der Untersuchung ist es, fur die Misch- und Regenwasserkanéle im Planungsbereich mit Hilfe des Nieder-
schlags-Abfluss-Modelles (HYSTEM-EXTRAN) die Wasserspiegellagen in den Schéachten nachzuweisen, so
dass ein bestimmtes Bezugsniveau, i.d.R. die Gelénde-, Deckeloberkante nicht tGiberschritten wird. Soweit erfor-
derlich, werden die Auswirkungen auf umliegende Haltungen durch die spéatere Sanierung der Kandle bertick-
sichtigt.

Es gelten folgende Vorgaben des Auftraggebers (Abstimmung im Rahmen der Vorentwurfsplanung, Bespre-
chungsnotiz vom 20.02.2024):

Alle durch die BaumalRhahme betroffenen Freispiegelkanale werden unter Berlcksichtigung der hydraulischen
Anforderungen an Entwasserungssysteme auf Grundlage der Charakteristik des Einzugsgebietes (Schutzkate-
gorie 2 mit Bereichen, die in denen Uberflutungen geringe bis mittlere Schaden oder Nutzungseinschrankungen
verursachen kénnen und die Sicherheit und Gesundheit nicht gefahrden) ausgetauscht, wenn

1. die Rohre im Ortsbereich in ihrer hydraulischen Leistungsféhigkeit bei einem Bemessungsregen mit einer
Uberschreitungshaufigkeit von n = 0,50 unter Beriicksichtigung der im Flachennutzungsplan angeschlosse-
nen Erweiterungsflachen und Bebauungsverdichtungen derart tiberlastet sind, dass sie einen Uberstau an
oberhalb liegenden Schéachten verursachen (Prognose-Berechnung).

2. die Rohre in einem baulich schlechten Zustand sind.
Die Schutzkategorie 2 wurde vom Markt Heidenheim in der Besprechung vom 20.02.2024 festgelegt.
Bei zu erneuernden Kanélen wird das rechnerische Abflussvermégen zu maximal 90 % ausgenutzt.
Der geplante Drainagesammler sowie das kurze Teilstiick des Regenwasserkanals im westlichen Bereich der

Bergstral3e sind nicht Bestandteil der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung.

4.4.2 Veranlassung und Vorgaben

Durch die Zunahme der Versiegelung in den Ortszentren und das fortschreitende Wachstum der Ortschaften
insbesondere in den Aul3enbereichen sind heute die meisten bestehenden Kanalnetze hydraulisch mehr oder
weniger Uberlastet. Dass es trotz alledem bisher nicht haufiger zu Uberflutungen gekommen ist, ist im Wesentli-
chen auf zwei Tatsachen zuriickzufiihren:

1. Das konventionelle, in der Regel zur Bemessung verwendete sogenannte Zeitbeiwertverfahren weist fur
die meisten Falle gewisse interne Reserven auf.

2. Unter Einstau wachst die Abflussleistung der Kanalrohre. Insbesondere bei flachen Netzen erwachst hie-
raus nutzbares Reservepotential.

Das BGH-Urteil vom 05.10.1989 stellt die Bemessung von Kanalnetzen nach dem vorher verwendeten Zeitbei-
wertverfahren mit einem Bemessungsregen der jahrlichen Uberschreitungshaufigkeit n = 1 in Frage. Als MaR der
hydraulischen Belastung eines bestehenden Kanalnetzes fordert das BGH-Urteil Aussagen Uber die tatsachlich
zu erwartende Uberstauhaufigkeit.

Das DWA-Arbeitsblatt A 118 (01/2024) fordert gemaR der Europaischen Norm EN 752 den Nachweis der Uber-
flutungshaufigkeit von Entwasserungssystemen. Der Eintritt der Uberflutung ist dann gegeben, wenn Schmutz-
bzw. Regenwasser aus dem Kanalnetz austritt und dieses auf der Oberflache verbleibt oder in Gebaude eindringt.
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Im DWA-Arbeitsblatt A 118 sind in Tabelle 4 die Anforderungen an den Uberflutungsschutz fiir den Entwurf von
Neuanlagen sowie fiir Verbesserungen bestehender Kanalsysteme gemaR DIN EN 752 abgedruckt. Da die Uber-
flutungshéaufigkeit Uberwiegend nur durch Beobachtungen und Erfahrungen in bestehenden Kanalnetzen festzu-
stellen ist, wird fiir den rechnerischen Nachweis von Entwasserungsnetzen die Uberstauhaufigkeit als ZielgroRe
verwendet. Als Uberstau ist das Uberschreiten eines bestimmten Bezugsniveaus durch den rechnerischen Maxi-
malstand zu verstehen. Dabei wird als Bezugsniveau die Hohe der Schachtabdeckungen gewahlt, da es bei
Uberschreiten dieses Wertes zu einem Austritt von Wasser auf der Gelandeoberkante kommt.

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden die Anforderungen an die Schutzkategorie méRig (2) gemal Tabelle 4
des DWA-Arbeitsblattes A 118 bertcksichtigt:

Schutz- Auswirkungen Bereichsklassifizierung Uberstau- | Uberstau- Uber-
kategorie auf Flachen haufigkeit | haufigkeit | flutungs-
und Objekte haufigkeit
Fur Mensch, Zuordnung Beispielhafte Nutzung einmalin | einmalin | einmalin
Umwelt, nach DIN EN x Jahren x Jahren x Jahren
Versorgung, 752:2017 Bestand Neubau
Wirtschatt, Tabelle 3
Kultur
(2) gering Bereiche, in denen Uberflutungen ge- 2 3 20
mafiig bis mittel ringe bis mittlere Schaden oder Nut-
zungseinschrankungen verursachen
kdnnen und die Sicherheit und Ge-
sundheit nicht gefahrden.
mittel z.B. Wohn- und Mischgebiete mit
Wohnbebauung und/oder Einzelhan-
del und Kleingewerbe ohne zu
Wohn- oder Gewerbezwecken ge-
nutzte Untergeschosse

Mit den Forderungen des DWA-Arbeitsblattes A 118 sind jedoch die Anforderungen des BGH-Urteils vom
11.12.1997 nicht abgedeckt. Es verlangt, dass bei einem funfjahrlichen Regen keine schadlichen Wasseraustritte
aus einer plangeman errichteten Abwasseranlage erfolgen. Das heif3t, fir Neuplanungen und Sanierungen gilt:
.Der funfjahrliche Regen darf zu keinen schadlichen Wasseraustritten fihren®.

Mit dem neuen DWA-Arbeitsblatt A 118 wird die Uberflutungspriifung fiir eine Bemessungsregenhéaufigkeit von
1mal in 20 Jahren empfohlen. Ergebnisse hierzu sind in Abschnitt 4.4.4.2 erlautert. Auf die Uberprifung der Fol-
gen eines funfjahrlichen Bemessungsregens wird deshalb hier nicht weiter eingegangen.

4.4.3 Eingangsparameter

o Kanalnetz- und Einzugsgebietsdaten
Die Grundlage fiir die Kanalnetzdaten bilden vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Planunterlagen, Da-
ten aus den Kanalkamerabefahrungen sowie erganzende Vermessungsarbeiten (Kanalkataster).

Einen Uberblick tiber die Teileinzugsgebiete und AuReneinzugsgebiete gibt der Einzugsflachenlageplan mit
der Beilage-Nr. 6. Im Einzugsflachenplan sind die fur den Abfluss mal3geblichen Flachen mit Ausnahme von
Transportsammlern und kurzen Sammlern jedem Kanalstrang zugeordnet.
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Noch nicht angeschlossene Erweiterungsflachen und Auf3eneinzugsgebiete, deren Oberflachenabfluss in
das Kanalnetz entwassern, werden modelltechnisch jeweils durch fiktive Haltungen an das bestehende Ka-
nalnetz angekoppelt.

Die hydrodynamische Kanalnetzberechnung erfolgt am Feinnetz. Jede Haltung wird einzeln betrachtet und
annahernd jeder Haltung des Kanalnetzes ist eine eigene Einzugsflache zugeordnet. Die SchlieRung von
Baulliicken und die geplanten Erweiterungsflachen sind in der Planungsberechnung berticksichtigt.

o Niederschlagsdaten
GemalR Schreiben des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtschaft vom 19.10.2001 und gemafl DWA-
Arbeitsblatt A 118 werden fur die hydrodynamische Nachrechnung bestehender Systeme Modellregengrup-
pen empfohlen, um die Abflussvorgénge in Kanélen und Sonderbauwerken weitgehend naturgetreu nach-
vollziehen zu kénnen. Die Bildung der Modellregengruppen erfolgt dabei nach Otter/Kéniger.

Grundlage fur diese Modellregengruppen sind Starkregenauswertungen des Deutschen Wetterdienstes. Fur
den Ortsteil Hohentriidingen wird dabei die Niederschlagsauswertung mit dem Programm KOSTRA-DWD
2020 4.2 gemall KOSTRA-Atlas des Deutschen Wetterdienstes fur Hohentridingen (BY) (Spalte: 154,
Zeile: 184) herangezogen.

Die Vorgehensweise zur Bildung von Modellregengruppen erfolgt gemaR} den Anlagen 1 und 2 des Schrei-
bens des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtschaft vom 19.10.2001.

— Festlegen der erforderlichen Modellregendauer aus mindestens der zweifachen langsten Fliel3zeit bei

Vollfullung:
Langste Fliel3zeit t = 13 Minuten
MaRgebende Modellregendauer Tm (> 2-13 min) = 30 Minuten

— Festlegen der maRgebenden Uberstauhaufigkeiten gemall DWA-A 118 fiir die Schutzkategorie 2 fur die
durchgefiihrten Berechnungen im Bestand zum Nachweis und zur Uberflutungspriifung des sanierten

Netzes:
Haufigkeit fur die Berechnung des sanierten Netzes na > 0,33 (Imal in 3 Jahren)
Haufigkeit fiir die Uberflutungspriifung na > 0,05 (Imal in 20 Jahren)

— Ermittlung der Regenh6hensummen in Abh&ngigkeit der Regenhaufigkeiten n:

Regendauer T Regenhdhensummen in Abhangigkeit
[min] der Regenhéufigkeit [mm]
n=0,33 n = 0,05
5 10,8 16,3
10 13,6 20,5
15 15,3 23,1
20 16,6 25,0
30 18,4 27,8

Quelle: KOSTRA-DWD 2020 4.2 fir Hohentriidingen (BY) (Rechtswert: 154, Hochwert: 184)
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— Aufnahme von Modellregen in die Modellregengruppe:

Da die Regenspendenlinien der Einzelmodellregen der Dauerstufen 15 min, 20 min und 30 min die Regen-
spendenlinie aus der Niederschlagsauswertung fiir den Ort Hohentriidingen des Deutschen Wetterdienstes
(Rasterfeldrechtswert: 154, Rasterfeldhochwert: 184) gut abdecken, werden die Kanéle im Einzugsbereich
des Ortsteils Hohentriidingen mit den Modellregen der Dauerstufen 15 min, 20 min und 30 min hydrodyna-
misch Uberrechnet. Aufgrund der mittleren Gelandeneigung von > 4 % mit Befestigungsgrad < 50 % ist
gemal} Tabelle C.3, DWA-Arbeitsblatt A 118 das Kanalnetz im Ist-Zustand zusétzlich mit einem 10-mindti-
gen Blockregen hydrodynamisch zu simulieren. Dariiber hinaus ist bei einem mittleren Befestigungsgrad
im Planungszustand von > 50 % zusatzlich der 5-Minuten-Regen zu beriicksichtigen.

Fur den Nachweis des sanierten Zustandes wird die rechnerische Bemessungshaufigkeit entsprechend der Emp-
fehlung des DWA-Arbeitsblattes A 118 von 1mal in 2 Jahren auf 1mal in 3 Jahren (n = 0,33) herabgesetzt.

Die Berechnung des sanierten Netzes mit der Regenh&ufigkeit n = 0,05 (einmal in 20 Jahren) erfolgt im Hinblick
auf die Uberflutungsprifung.

4.4.4 Ergebnis der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung
4.4.4.1 Uberstauhaufigkeit

Bei der Sanierungs-Berechnung (n = 0,33) weisen alle neu verlegten Kanale ,Freispiegelabfluss® auf, d.h. die
Auslastung Qmax/Qvoi < 90 %.

Die Ergebnisse sind im Auslastungslageplan - Planungs-Berechnung mit der Beilagen-Nr. 7 festgehalten.

4.4.4.2 Uberflutungsberechnungen und Gefahrdungsanalyse

Das DWA-Arbeitsblatt A 118 (01/2024) fordert im Zuge der Sanierung und Neuplanung von Entwasserungssys-
temen die Ermittlung der Uberflutungsrisiken aus der Uberlagerung von der berechneten Uberflutungsgefahr mit
dem vorhandenen Schadenspotential. Diese Prifung wurde im Rahmen eines unidirektional gekoppelten 2D-
Modells umgesetzt. Bei unidirektional gekoppelten 2D-Modellen werden aus der Kanalnetzberechnung (HY S-
TEM-EXTRAN) ermittelte Uberstauganglinien an ein 2D-Modell (HydroAS) iibergeben und dort als Punktquelle
fur die Ermittlung der FlieRvorgange an der Oberflache bertcksichtigt.

Aus der Erfiillung des Uberstaukriteriums, welches fiir die Dimensionierung der Kanalisation mafgeblich ist, kann
noch kein hinreichender Uberflutungsschutz abgeleitet werden. Umgekehrt ist eine Sanierung der Kanalisation
auf Basis der Bemessungshaufigkeit fir Uberflutungspriifungen nicht erforderlich.

Die Informationen tiber das Uberflutungsrisiko dienen der Gemeinde zur Identifizierung und der Priorisierung des
Handlungsbedarfs bei der Initiierung weitergehender Malinahmen an der Oberflache und des Objektschutzes.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass im Rahmen des DWA-Arbeitsblattes A 118 (01/2024)
bei der Ermittlung des Uberflutungsrisikos lediglich Abwasser, welches aus dem Entwasserungssystem entwei-
chen oder nicht eintreten kann, beriicksichtigt wird. Konkret wurde der Abfluss aus dem Uberstau aus Schachten
ohne Riickfluss beriicksichtigt. Eine Ermittlung des Uberflutungsrisikos (z.B. aus Hinterlandwasserabfliissen) ist
hier nicht berticksichtigt, hierzu wére ein integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut- und Risikomanagement
durchzufihren.

Die Uberflutungshaufigkeit wurde analog zur Uberstauh&ufigkeit aus der Tabelle 4 des DWA-Arbeitsblattes A 118
anhand der Schutzkategorie ermittelt. Die Festlegung der Jahrlichkeit mit einmal in 20 Jahren entspricht den
Anforderungen der Schutzkategorie 2.
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Von Uberflutungen betroffene Bereiche mit Wohnungsbebauung liegen nach Sanierung des Netzes

— In der BergstralRe, Flur-Nr. 28, 31, 85
— Am Oberen Ring, Flur-Nr. 10, 19, 20

jeweils bedingt durch Uberstau an oberhalb liegenden Schachten.

In weiteren Bereichen mit Uberstau an Schachten flieRt das Wasser aufgrund der Hanglage weitgehend schadlos
Uber Straf3en und Grinflachen ab.

Kritische Infrastruktur, hier die Feuerwehr, ist in Hohentriidingen nicht durch Uberflutungen aus dem Kanalnetz
gefahrdet.

4.5 Bauausfihrung

Die endgtiltige Auswahl des Rohrmaterials fir die geplanten Kanéle sollte im Rahmen der Ausfihrungsplanung
erfolgen. Wahrend sich fur den Mischwasserkanal mit einem Profil bis einschlie3lich DN300 Steinzeugrohre an-
bieten, kdnnen dariber hinaus Stahlbetonrohre zur Ausfilhrung kommen. Fur den Regenwasserkanal, den Drai-
nagesammler sowie die im Bereich der Erneuerung des Hauptkanals ebenfalls geplanten Nebenanschlisse
(Grundstticks- und Sinkkastenanschliisse) kdnnen beispielsweise als PP-Rohre ausgefuhrt werden.

Die Lage der Schéachte richtet sich nach den vom StraRenverlauf vorgegebenen Richtungswechseln. Die Abde-
ckung der Schéchte erfolgt Uber genormte Schachtabdeckungen nach DIN 1229, entsprechend der in den ein-
zelnen StralRen erforderlichen Verkehrslast. Eine eventuell notwendig werdende Betonummantelung oder Ver-
starkung der Rohre wird gemal? statischer Berechnung festgelegt.

Die Uibrigen Baustoffe und Einbaubedingungen miissen den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechen.
Insbesondere sind die Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

4.6 Grundstiicks- und Sinkkastenanschliisse

Im Zuge der MalRnahme werden Grundstiicks- und Sinkkastenanschliisse im Bereich der zu erneuernden Hal-
tungen auf 6ffentlichem Grund erneuert. Die Dimension fur die Anschliisse betrégt in der Regel DN150.

Fur die Grundstiicksanschlisse an den 6éffentlichen Kanal ist die DIN 1986 "Grundstiicksentwasserungsanlagen”
zu beachten.

Auf die Notwendigkeit von Rickstausicherungen und von Anschlussschachten wird hier nochmals besonders
hingewiesen.

4.7 Betrieb der Kanalnetze

Abwasseranlagen sind so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Abwas-
serbeseitigung eingehalten werden (8 60 WHG). Es dirfen weder Stoffe ins Grundwasser gelangen, noch darf
Grundwasser abgeleitet werden. Zu einem ordnungsgemafien Betrieb der Kanalisation gehoért auch ihre vorbeu-
gende Uberprufung auf Dichtheit. Als undicht erkannte Kandale sind umgehend zu sanieren. Weiterhin sind regel-
mafige Spulungen vorzusehen.

Der Betrieb undichter Abwasserkanéale kann eine Gewéasserbenutzung nach 8§ 9 WHG und 8§ 57 WHG (Einleiten
von Stoffen ins Grundwasser oder Ableiten von Grundwasser) sein, die erlaubnispflichtig (8 8 WHG), aber nicht
erlaubnisfahig ist (8§ 12 WHG und § 48 WHG). Einwirkungen auf das Grundwasser, die durch den Betrieb undich-
ter Kanale verursacht werden, kdnnen daher auch eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit sein.

Zur Erfullung der Instandhaltungs- und Untersuchungspflichten sind vom Bayerischen Staatsministerium des In-
nern Regeln und Hinweise erarbeitet worden. Hierzu sind insbesondere auch die Auflagen, Bedingungen und
Hinweise im wasserrechtlichen Bescheid zu beachten.
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Rechtliche Grundlage ist weiterhin die Eigeniberwachungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung.

Die vorgenannten Untersuchungs- und Schadensbehebungspflichten trifft der Markt Heidenheim als Trager der
Entwéasserungseinrichtung. Da in vielen Entwasserungssatzungen enthalten ist, dass Grundstiicksanschlisse
nicht von der Kommune zu unterhalten sind, empfiehlt das Bayerische Staatsministerium des Innern, in die Sat-
zung eine Regelung aufzunehmen, die den Grundstickseigentimer verpflichtet, seine Entwasserungsanlagen
alle 10 Jahre durch fachlich geeignete Unternehmer auf Dichtigkeit und Funktionsfahigkeit untersuchen zu lassen.

4.8 Riuckstau im Kanalnetz

In jedem Kanalnetz kénnen sich durch hydraulische Uberlastung, durch Ablagerungen oder durch technische
Einrichtungen Riuckstauebenen einstellen, die Giber den Rohrscheiteln liegen und sich weit ins Netz hinein erstre-
cken. In der Abwassersatzung wird deshalb meist die Stral3enoberkante als maximale Rickstauebene festgelegt.

Samtliche Entwasserungseinrichtungen, die unterhalb dieser Rickstauebene liegen, sind entsprechend der
DIN 1986 "Entwésserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke" gegen Riickstau zu sichern. Ansonsten tritt
Abwasser im Gebdude aus, wenn die Fillung des offentlichen Abwasserkanales die Héhenlage der in den tieflie-
genden Raumen errichteten Ablaufe, Rohrleitungen und Schéchten Ubersteigt.

Es wird hier nochmals ausdrticklich darauf hingewiesen, dass sich diese schadlichen Betriebszustande auch ein-
stellen kdnnen, wenn die Abwasserbeseitigungsanlage nach den allgemein anerkannten Regeln bemessen ist,
da zwischen der gewiinschten Sicherheit und dem vertretbaren Aufwand der Errichtung dieser Anlagen immer
eine Abwagung getroffen werden muss, die einen Riickstau in Kauf nimmt.

Um zu verhindern, dass Abwasser aus den Abldufen (WC, Badewanne, Bodenablauf) austritt, werden von der
Industrie Absperrvorrichtungen fiir Grundstiicksentwdsserungsanlagen zum Schutz gegen Rickstau nach
DIN 1997 hergestellt.

Schmutzwasserablaufe dirfen mit Ausnahme von WC-Anlagen durch solche Absperrvorrichtungen gesichert
werden, wobei jedoch zu beachten ist, dass diese Absperrvorrichtungen stéandig geschlossen zu halten und nur
bei Bedarf zu 6ffnen sind. Des Weiteren ist zu beachten, dass wahrend der Zeit, in der das Abwasser vom 6ffent-
lichen Kanal in die Entwasserungsanlage zurtickstaut, die Entwasserungsanlage der tiefliegenden Raume durch
den Rickstau aul3er Betrieb gesetzt wird.

Absperrvorrichtungen dirfen nicht in die Hauptgrundleitung eingebaut werden, da sie sonst den Abfluss aus den
héher gelegenen Abflussstellen - z.B. obere Stockwerke - verhindern. Sie kdnnen nur in Nebenzweigleitungen
eingesetzt werden, wo sie allein die zu schiitzende tiefliegende Ablaufstelle gegen Wasseraustritt sichern.

Zu empfehlen sind doppeltwirkende Ruickstauverschlisse (Absperrung durch Schwimmer oder Kugel, durch
Schieber oder Ventile), die mit Riicksicht auf ihre selbsttatige Wirkung nicht standig geschlossen sein missen.

Die groR3te Sicherheit fir die dauernde Betriebsfahigkeit und die Verhinderung des Austrittes von Abwasser aus
Entwéasserungsanlagen tiefliegender Raume und Flachen ist durch Einrichtung von Hebeanlagen gegeben. He-
beanlagen sind fur den Fall bindend vorgeschrieben, wenn sich der stédndige Verschluss der Riickstauvorrichtun-
gen wegen der haufigen Benutzung der Einrichtungsgegenstande nicht durchfihren Iasst oder die angrenzenden
R&aume absolut gegen Rickstau geschitzt werden missen (z.B. Wohnungen, gewerbliche Rdume, Lagerraume
fur Lebensmittel 0.&4. wertvolle Giter). Das Schmutzwasser muss dann tber eine automatisch arbeitende Hebe-
anlage bis tber die von der zustandigen Behorde festgesetzte Rickstauebene gehoben und mit dem Abwasser-
kanal verbunden werden.

Es wird der Kommune empfohlen, die Anwohner rechtzeitig, z.B. durch ein Rundschreiben, nochmals tber die
oben genannten Zusammenhange zu informieren.
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5. Auswirkungen des Vorhabens

Durch die Baumafinahme wird das Kanalnetz in hydraulischer und bautechnischer Hinsicht an die heutigen An-
forderungen angepasst.

Den Belangen des Umwelt- und Gewasserschutzes wird durch die umfangreichen Kanalnetzsanierungen und die
geplanten MaRnahmen zur Fremdwasserreduzierung Rechnung getragen.

6. Rechtsverhaltnisse
Fur die geplanten Kanalnetzsanierungsarbeiten gilt die Entwasserungssatzung des Marktes Heidenheim.

Durch die geplanten MaRnahmen werden hauptséchlich 6ffentliche Grundstticke bertihrt. Offene Grundsticksfra-
gen bzw. Betretungserlaubnisse von privatem Grund sind rechtzeitig vor Baubeginn durch den Markt Heidenheim
zu klaren. Hierzu sind entsprechend Grundstiickskdufe zu tatigen bzw. Grunddienstbarkeiten einzutragen.

Fur Grundwasserabsenkungen im Zuge der Neuverlegung von Kanélen ist beim Landratsamt Weil3enburg-Gun-
zenhausen eine entsprechende Genehmigung einzuholen.

Die wasserrechtliche Genehmigung von Einleitungen aus der Regenwasserkanalisation ist beim Landratsamt
WeilRenburg-Gunzenhausen zu beantragen.

Fur die Erneuerungen in offener Bauweise im Bereich von Bodendenkmalern ist eine denkmalpflegerische Er-
laubnis beim Landratsamt Weil3enburg-Gunzenhausen einzuholen.

Im Bereich von biotopkartierten Flachen ist eine Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehdrde am Land-
ratsamt Weilenburg-Gunzenhausen zu beantragen.

7. Kostenzusammenstellung

Gemal beiliegender Kostenberechnung ist fir die vollstdndige Sanierung des Kanalnetzes in Hohentriidingen
mit folgenden Brutto-Kosten zu rechnen:

zuwendungsfahige
Kosten (brutto)
Kosten (brutto)
Schirfe und Bohrungen 8.600 € 8.600 €
Erneuerung der Kanalisation
» Mischwasserkanal 1.449.800 € 1.349.800 €
* Regenwasserkanal 799.100 € 752.200 €
Neubau Drainagesammler 84.900 € ---€
Kanalsanierung
» Mischwasserkanal 773.300 € 689.950 €
* Regenwasserkanal 39.300 € 29.750 €
Erneuerung der Grundstiicksanschlisse
» Mischwasserkanal 185.500 € 168.000 €
* Regenwasserkanal 55.000 € 48.000 €
» Drainagesammler 18.000 € —
Summe Baukosten 3.413.500 € 3.046.300 €
zzgl. ca. 15 % Baunebenkosten und Sonstiges 512.500 € 456.700 €
Gesamtkosten 3.926.000 € 3.503.000 €

Wert mituntersuchter, weitergenutzter Altanlagen (brutto): 230.750 €
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Die Kostenberechnung beruht auf Einheitspreisen vergleichbarer aktueller Ausschreibungen. Aufgrund der aktu-
ellen Wirtschaftslage muss jedoch mit einem Schwankungsbereich von 15 - 25 % nach oben bzw. unten gerech-
net werden.

Nach der Entwicklung der letzten Jahre (2015 bis 2023) ist im Bereich des Kanalbaus mit einer Preissteigerung
von ca. 58 %, das entspricht im Mittel ca. 6,6 % pro Jahr, auszugehen. Je nach Entwicklung der Konjunktur kann
die Preissteigerung aber auch niedriger oder hoher ausfallen.

Bei einer spateren Ausfiihrung kdnnen sich die Preise weiter erhdhen.

Gemal Nr. 2.2.1 RZWas 2021 ist die bauliche Sanierung (Erneuerung und Renovierung, nicht Reparatur) beste-
hender Abwasserkanéle (Misch- und Regenwasserkanale) zuwendungsfahig.

8. Durchfihrung des Vorhabens
Die Durchfihrung der MaRnahmen ist ab 2025 vorgesehen.

Fur die Ausfuihrung sind im Wesentlichen 6ffentliche und beschrankte Ausschreibungen nach VOB/A erforder-
lich.

9. Wartung und Verwaltung

Betrieb, Wartung und Verwaltung der Abwasseranlage obliegen dem Markt Heidenheim im Rahmen seiner Ent-
wasserungssatzung.

Der Verfasser:
Weil3enburg, den 15.11.2024

Ingenieurbiiro Volker GmbH & Co. KG (i. A. Dipl.-Ing. (FH) Krach)
unabhangig beratende Ingenieure

Bauherr: Markt Heidenheim

Heidenheim, den .......cccoooeveiiiiiiiiiinnnen,
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Anlage 1.

Nachweis nach dem DWA-Merkblatt M 153 (08/2007) fur die

Einleitung von Regenwasser in den MalRholdergraben



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt

Version 01/2010

Ingenieurbiro Volker GmbH & Co. KG

Hydraulische Gewéasserbelastung

Projekt : 2002201 Datum: 03.09.:2024

Gewasser :  haltholdergraben

Gewadsserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: 0E m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0045 m3/s

mittlere Wassertiefe h: 01 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,045 m3/s

mittlere FlieRgeschwindigkeit v: 0,75 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : m3/s

Flachenermittlung

Flachen Art der Befestigung "E"E,k in ha ¥ & i ha
Schragdach Metall, Glas, Schiefer, Fazerzement 0103 nAa 0,037
Hofflache Fflaster mit dichten Fugen 003 | 0745 0,026
Wohnztrale Agphalt, fugenlozer Beton 0,165 nAa 0148
Gartenflache stelles Gelande 0134 0.1 0013
Aubengebiet stelles Gelande 2105 0.1 0211
Aubengebiet flaches Gelande 0,233 1] 1]

= 283 = 0436

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabfluzsspende qp a0 Il(s-ha)  Einleitungawert &, 2 -

Drosselabfuss Up, 15 I/'s Drozzelabfluss DDr,ma:-: : a0 I/'s

b afgebend zur Berechnung des Speichersolumens st Q0r=151/s

Einjahrlicher Hochwazzerabfluss sollte nicht Uberschritten werden



Ida Cramer
Textfeld

Ida Cramer
Schreibmaschine

Ida Cramer
Textfeld
Ingenieurbüro Völker GmbH & Co. KG
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Anlage 2:

Bemessung von Regenrtckhalteraumen nach dem
DWA-Arbeitsblatt A 117 (12/2013)



Abwasseranlagen des Marktes Heidenheim Proj.-Nr. 800/22/01 EPL
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der Kanalisation in Hohentridingen Anlage 2

Bemessung von Regenrickhalterdumen nach
DWA-Arbeitsblatt A 117

1. Bemessungsgrundlagen

Flache des kanalisierten Einzugsgebietes Agk = 2,830 ha
- befestigte Flache Agp = 0,308 ha
mittlerer AbfluBbeiwert (befestigte Flache) Y.p=0,883
- unbefestigte Flache Agnp = 2,522 ha
mittlerer AbfluBbeiwert (unbefestigte Flache) W = 0,089
Vorgegebene Drosselabflul3spende Oark = 5,30 l/(s*ha)
Vorgegebene Uberschreitungshaufigkeit n=0,1/a
2. Ermittlung der fur die Berechnung mafigebenden "undurchlassigen” Flache
Au = AE,b ° LIJm,b + AE,nb ° LIJm,nb Au = 0,496 ha
3. Ermittlung der DrosselabfluBspenden
er,max = Oark ® AE,k er,max = 15,00 /s
Qarru = (Qur - Qeea) Ay Qarru = 30,25 l/(s*ha)
4. Ermittlung des Abminderungsfaktors f,
Flie3zeit im Einzugsgebiet t = 5,0 min
Hilfsfunktion f; f; = 0,980
Abminderungsfaktor f, fa = 0,980

5. Festlegung des Zuschlagsfaktors f;
gewahlter Zuschlagsfaktor f,= 1,20

6. Bestimmung der statistischen Niederschlagshéhen und Regenspenden fiir die vorgegebene
Uberschreitungshaufigkeit und Anwendung von Gleichung 2 fiir ausgewahlte Dauerstufen

. Zugehdrige Summe der Differenz spezifisches
Dauer- Niederschlags- ) X
- Regen- Drosselabflu- |  zwischen Speicher-
stufe D hdhe hy
spende r spenden Qg | rund dg,y | Volumen Vg,
[min] [mm] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [m3/ha]
10 17,9 298,3 30,25 268,1 189
20 21,8 181,7 30,25 1514 214
30 24,2 134,4 30,25 104,2 221
45 26,8 99,3 30,25 69,0 219
60 28,8 80,0 30,25 49,8 211
90 31,8 58,9 30,25 28,6 182
120 34,0 47,2 30,25 17,0 144
180 37,4 34,6 30,25 4,4 56
240 40,0 27,8 30,25 -2,5 -42
360 43,9 20,3 30,25 -9,9 -252
540 48,3 14,9 30,25 -15,3 -585
720 51,6 11,9 30,25 -18,3 -930
1.080 56,6 8,7 30,25 -21,5 -1639
1.440 60,5 7,0 30,25 -23,2 -2362
2.880 71,0 4,1 30,25 -26,1 -5312
4.320 77,9 3,0 30,25 -27,2 -8304
Groltwert bei D = 30 min: Erforderliches spezifisches Volumen V,, = 221 m3/ha

7. Bestimmung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach Gleichung 3
V=Vg,* A, V=109 m3
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Abwasseranlagen des Marktes Heidenheim
Erneuerung, Umbau und Instandsetzung

Proj.-Nr. 800/22/01 EPL

1. Entwurf vom 15.11.2024

der Kanalisation in Hohentridingen Anlage 3
Zusammenstellung der Einleitungen
aus der Kanalisation in die Gewasser
- Einleitungen von Regenwasser- und Drainagewasserabfliissen -
Entwésserungsbereich Konstruktions- und Bemessungsmerkmale Entlastungs- Gewasser
des Regenuberlaufbauwerks oder
Einleitungs-
kanal
Lfd. Nr. | Bezeichnung Ortsteile, Lage Zulauf Schwellenhdhe (m . NHN) Drossel Trocken- Drosselabfluss DN (mm) Name Bemerkung
der Flache des Ein- Qmax (I/s) *) Schwellenléange (m) DN (mm) wetter- Qox (I/s) Gefélle Js Einleitungsstelle
Einlei- zugsgebietes abfluss Quon (I/s) Niederschlags-
tungs- (ha) (I/s) Qmax (I/s) *) gebiet
stelle Zum Abfluss Fn
beitragende (km?)
Flache Ared (ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Oberer Ring | Markt Heidenheim, 73,0 l/s 536,57 m 4. NHN Drosselblende --- 151/s DN200 MaRholdergraben Einleitung von
+ AuBenein- Ortsteil 3,14 m Js=2,47% Flur-Nr.: 137 gesammeltem
zugsgebiet Hohentriidingen Quon =52,5 /s Einleitstelle: HO128 | Oberflachen- und
(RRT) + Aex=2,830 ha Qmax = 22,5 lis R: 623.742 Drainagewasser.
AuBenein- Ab,a = 0,496 ha H: 5.428.749 Einleitung in alte
zugsgebiet + Gemarkung: Klaranlage
Hofgarten- Hohentriidingen Hohentridingen,
weg dann in
MafRholdergraben

*) Maximaler Abfluss in der untersten Haltung (Auslauf) des Regenwasserkanals geméaR hydrodynamischer Planungs-Berechnung mit dem Programm Hystem-Extran, Version 8.6.8 fiir
die Regenhaufigkeit n = 0,33 (1mal in 3 Jahren) mit den Dauerstufen D = 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten.
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